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Sehr geehrter Herr Präsident!  

Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 18025/J 

der Abgeordneten Rosa Ecker, MBA betreffend Pflegegeld für Personen mit Asylstatus - 

Daten für 2023 wie folgt: 

Frage 1: 

• Wie viele Personen mit Asylstatus hatten im Jahr 2023 einen Anspruch auf das Bun-

despflegegeld? (Bitte um Auflistung nach Pflegestufe, Bezugsmonat sowie der Ge-

samtanzahl) 

Die statistische Erfassung der Personenkreise erfolgt nach den Tatbeständen, die im § 3a 

Abs. 2 des Bundespfleggeldgesetzes (BPGG) angeführt sind. Unter § 3a Abs. 2 Z 2 BPGG 

werden Fremde, denen gemäß § 3 des Asylgesetzes 2005, BGBl. I Nr. 100/2005, zuletzt ge-

ändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 221/2022, Asyl gewährt wurde, erfasst.  

  

17318/AB 1 von 6

vom 25.04.2024 zu 18025/J (XXVII. GP)

www.parlament.gv.at



 

 

2 von 5 

Zum Stichtag 31.12.2023: 

 Personen nach § 3a Abs. 2 Z 2 BPGG 

Stufe 1 815 

Stufe 2 331 

Stufe 3 440 

Stufe 4 389 

Stufe 5 164 

Stufe 6 177 

Stufe 7 87 

Gesamt 2.403 

Quelle: Dachverband - PFIF 

Frage 2: 

• Wie viele Personen mit Vertriebenenstatus hatten im Jahr 2023 einen Anspruch auf 

das Bundespflegegeld? (Bitte um Auflistung nach Pflegestufe, Bezugsmonat sowie 

der Gesamtzahl) 

Der OGH hat mit der Entscheidung vom 22.08.2023, 10 ObS 62/23z, ausgesprochen, dass 

Personen, die vorübergehenden Schutz nach der MassenzustromRL genießen, zu dem ge-

mäß § 3a Abs. 2 Z 1 BPGG erfassten Personenkreis zählen und daher bei Erfüllung der übri-

gen Anspruchsvoraussetzungen einen Anspruch auf Pflegegeld haben.  

Die laufenden Bezüge stellen sich wie folgt dar: 

 Personen 

Stufe 1 41 

Stufe 2 18 

Stufe 3 28 

Stufe 4 36 

Stufe 5 22 
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Stufe 6 7 

Stufe 7 11 

Gesamt 163 

Quelle: Dachverband - PFIF 

Frage 3: 

• Wie hoch ist Anzahl jener Personen mit Anspruch auf Pflegegeld im Jahr 2023, deren 

Gleichstellung sich aus Staatsverträgen oder dem Unionsrecht ergibt und die nicht 

unter die sonstigen Ziffern im § 3a Abs 2 BPGG fallen? (Bitte um Auflistung nach 

Pflegestufe, Bezugsmonat sowie der Gesamtanzahl.) 

Nachstehend ist die Anzahl jener Personen mit Anspruch auf Pflegegeld zum Stichtag 

31.12.2023 angeführt, deren Gleichstellung sich aus Staatsverträgen oder dem Unionsrecht 

ergibt und die nicht unter die sonstigen Ziffern im § 3a Abs. 2 BPGG fallen: 

 Personen nach § 3a Abs. 2 Z 1 BPGG 

Stufe 1 1.200 

Stufe 2 696 

Stufe 3 785 

Stufe 4 608 

Stufe 5 340 

Stufe 6 289 

Stufe 7 165 

Gesamt 4.083 

Quelle: Dachverband - PFIF 

Frage 4:  

• Wie hoch sind die Gesamtkosten, die Österreich im Jahr 2023 explizit an Pflegebe-

dürftige iSd Fragen 1 und 2 dieser Anfrage bezahlt hat? 

Die Gesamtkosten für das Jahr 2023 betrugen für die Personenkreise nach § 3a Abs. 2 Z 1 

und 2 BPGG 44.333.625,60 Euro.  
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Dieser Betrag teilt sich wie folgt auf: 

 2023 

Kosten für Personen nach § 3a Abs. 2 Z 1 BPGG 28.168.783,20 € 

Kosten für Personen nach § 3a Abs. 2 Z 2 BPGG 16.164.842,40 € 

Gesamt 44.333.625,60 € 

Quelle: Dachverband - PFIF 

Frage 5: 

• Wie viele Personen hatten im Jahr 2023 insgesamt einen Anspruch auf das Bundes-

pflegegeld? 

Zum Stichtag 31.12.2023 teilten sich die anspruchsberechtigten Personen nach dem Bun-

despflegegeldgesetz wie folgt auf die einzelnen Stufen auf:  

 anspruchsberechtigte Personen 

Stufe 1 136.067 

Stufe 2 99.715 

Stufe 3 91.232 

Stufe 4 70.762 

Stufe 5 54.669 

Stufe 6 20.827 

Stufe 7 8.726 

Gesamt 481.998 

Quelle: Dachverband – PFIF 

Frage 6: 

• Wie hoch waren die gesamten Kosten für das Jahr 2023? (Bitte um Auflistung nach 

Pflegestufe) 
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Der jährliche Aufwand für das Pflegegeld betrug im Jahr 2023 rund EUR 3 Milliarden und 

teilt sich auf die Stufen wie folgt auf: 

Aufwand nach Stufen 2023: 

Stufe 1 276.354.591 € 

Stufe 2 378.183.834 € 

Stufe 3 532.698.505 € 

Stufe 4 623.249.875 € 

Stufe 5 653.011.609 € 

Stufe 6 349.587.949 € 

Stufe 7 194.476.046 € 

Gesamt 3.007.562.410 € 

Frage 7: 

• Wird mittlerweile auch die Staatsangehörigkeit der Pflegepersonen mit Asylstatus 

oder Vertriebenenstatus erfasst?  

a. Wenn ja, welche Staatsangehörigkeit hatten die beziehenden Personen? 

b. Wenn nein, warum nicht? 

Die Staatsangehörigkeit von Personen mit Asylstatus mit Anspruch auf Pflegegeld wird in 

der Datenbank nicht gespeichert, weil sie für die Beurteilung des Pflegegeldanspruchs nicht 

relevant ist.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Johannes Rauch 
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